
I N F O R M A T I O N 
 

zum Schulgeld ab dem Schuljahr 2011/2012 
 
 

a) Schulgeld für den Unterricht in Einheiten zu 50 Minuten pro Semester 
 

Einzelunterricht 250,00 Euro 

Unterricht in Zweiergruppen 150,00 Euro 

Unterricht in Dreiergruppen 120,00 Euro 

Unterricht in Vierergruppen 100,00 Euro 

Unterricht in Gruppen mit über vier Schülern   90,00 Euro 

 
 

 
b) Schulgeld für die "Flexible Unterrichtsgestaltung" pro Semester 
 

 30 min 40 min 50 min 60 min 70 min 80 min 90 min 100 min 110 min 120 min 

Einzelunterricht 
150,00 
Euro 

200,00 
Euro 

250,00 
Euro 

300,00 
Euro 

350,00 
Euro 

400,00 
Euro 

450,00 
Euro 

500,00 
Euro 

550,00 
Euro 

600,00 
Euro 

Zweiergruppen-
unterricht 

 
120,00 
Euro 

150,00 
Euro 

180,00 
Euro 

210,00 
Euro 

240,00 
Euro 

270,00 
Euro 

300,00 
Euro 

330,00 
Euro 

360,00 
Euro 

Dreiergruppen-
unterricht 

 
96,00 
Euro 

120,00 
Euro 

144,00 
Euro 

168,00 
Euro 

192,00 
Euro 

216,00 
Euro 

240,00 
Euro 

264,00 
Euro 

288,00 
Euro 

Vierergruppen-
unterricht 

 
80,00 
Euro 

100,00 
Euro 

120,00 
Euro 

140,00 
Euro 

160,00 
Euro 

180,00 
Euro 

200,00 
Euro 

220,00 
Euro 

240,00 
Euro 

Unterricht in 
Gruppen mit 
über 4 Schülern 

 
72,00 
Euro 

90,00 
Euro 

108,00 
Euro 

126,00 
Euro 

144,00 
Euro 

162,00 
Euro 

180,00 
Euro 

198,00 
Euro 

216,00 
Euro 

 
 
Gemeinsame Regelungen: 
 
Das Schulgeld ist semesterweise zu entrichten und ist für das 1. Semester am 1.11., für das 
2. Semester am 1.4. fällig. 
 
Für Schüler ab dem 19. Lebensjahr wird ein um 50 % erhöhtes Schulgeld eingehoben. 
Davon ausgenommen sind Schüler bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, für die eine 
Familienbeihilfe gewährt wird oder die den Präsenz- oder Zivildienst leisten. Weiters sind 
davon erwachsene Schüler ausgenommen, wenn mindestens ein Kind die Musikschule 
besucht und die OÖ. Familienkarte vorgelegt wird. 
 
Für die Ermäßigung des Schulgeldes gelten folgende Richtlinien: 

a)   50 % für jedes weitere Hauptfach 
b)   50 % für jedes zweite Kind bei Geschwistern 
c) 100 % für jedes dritte und weitere Kind bei Geschwistern 

Das Schulgeld wird gegebenenfalls von der niedrigeren Gebühr ermäßigt. 


